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Dec schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ußeri
Mitgliedern der gêsezgcbeuden Rathe der helvetischen Republik.

Bandll. Ätzern / den i». Januar 1799.

Die Subscribenten, welche mit v ier Franken auf die ersteHálfte des zwei te »Bandes des
Republikaners pränumeri rt haben, werden ersucht, für die zweite Hälfte desselben,
die mit dem Ziste» Stkk den Anfang nimmt, die Pränumeration mit vier Franken
einzusenden.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 19. December.

Vicepräsident: Pellegrini
Hirt erhalt auf Begehren für 14 Tag Urlaub.
Naf begehrt für Vetsch 8 Tag Uclaubverlan-

gerung, welche gestattet wird.
Huber im Namen einer Commission schlägt vor,

die Wahl eines italiänischen Dollmekschers noch um
14 Tage zu vertagen und, in dieser Zeit die auf
Probe am Bureau sitzenden Burger daS Protokoll
übersetzen zu lassen. Zugleich aber zeigt Huber an,
daß B. Quadri, der seine Probe als Dollmetsch
macht nicht mehr 14 Tage zur Probe am Bureau
sitzen könne. E scher wünscht, daß der Zeitpunkt
der i4läg-q-'n Vertagung dieser Wahl, zu Gunsten
des B. Quadri verkürze werde. Nüce will das Gut-
achten annco-ncn und denkt, wir können wegen Quadri
keine Beschlüsse ab.àe, n. Carrard stimmt Eschen«
bei und will die Erwähiung nur noch 8 Tage auf
schieben. Wyder und Fierz folgen Carrard, dessen
Antrag angenommen wird.

Das Direktorium fragt in einer Bothschafe an,
wie die Disteiktsgenchte ergänzt werden sollen, wann
sie unter 7 Richter abschweinen, und bittet um schleu
mg? Entscheidung dieser Frage, weil besonders die
Beurtheilung der Entschädigungsbegehren der verfolg
ten Patrioten dieses nothwendig mächt. Bille ter
fodert Niedersctzmig einer Commission A k e r m a n n
tragt darauf ar, zufolge des i->5. § der Konstitution,
dem D rektocium die Ergänzung der DistriktSgerich':
Zu überlassen- Kühn bedaurt, daß laut der Konst.
tution die vollziehende Gewalt irgend eine«, Einstieß
auf die richterliche habe, und Host dieser Fehler der-
scben werde verbessert werden; da er ader diesen
Fehler nicht noch verstärken will, so fodert er Tages
»rdsmng über Ackermanns Antrag und schlägt dqge,

gen vor, daß das Distriktsgcricht Z Männer vor?
schlage, von denen jede Parthe« s ausfchlagen kann
und daß dann der zte als Beisitzer am Distriktsge?
richt für den vorliegenden Fall angesehen sey» soll:
durch diese zwckmäßige Bestimmung, glaubt er, werde
die Verweisung an eine Kommission überflüssig. B il-
leter beharret auf einer Kommission, und klagt, daß
laut einem Befehl des zürcherischen Regierungsstatt»
Halters die erste Untersuchung der Criminalprszesse
vor das zürcherische Distrikksgericht gewiesen wurde.
Kilchmaun undFierz folgen diesem Antrag. Car?
rard stimmt ebenfalls zur Kommission und bittet
Billeler aus seiner wichtigen Anzeig« eine besondere

Mà» zu machen. Billeter zieht für einmal setne

gemachte Anzeige zurük. S erretan stimmt Bille?
kern bei und ist ganz erstaunt über den widerrechtli?
chen und konsiitutionswidrigen Befehl des zürcheri?
schen Regierungsstatthalters. Die Kommission wird
erkannt und in dieselbe geordnet: Secre tan, Efcher,
Geynoz, Jomini und Herzog v. Münster.

Zimmerman» fodert vor allem aus BeHand?
King der Beziehung der Auflagen-, Billeter erklärt,
daß da durch seine zu machende Motion die Grund?
sätze der Konstitution geschüzk werden sollen, und die
Gerechtigkeit vor den Auflagen hergehen soll, so so?

dcre er das Wort für seise Motion. Secretan
unterflüzt Bêtern, weil er glaubt seine zu machende
Anzeige sey vsn der grossen Wichtigkeit, indem er
hört, daß nicht nur in Zürich, sondern auch in an?
bern Kantonen die Distriktsgerichte der Hauptstädte
eben so konstitutionswidrig begünstigt wurden. I i m?

mer mann beharret. Carrard bemerkt, daß was
Biketer anzeige, schon einmal vom Berner Distrikts»
gericht gerügt und dazumal an eine Kommission ge»

wiesen wurde; er begehrt also Verweisung der Anzeige
an diese Kommission und daß diese schleunig einen

NapPc-rt mache. Dieser Antrag wird angenommen



Die Fortsetzung des Gutachtens über Beziehung
der Staatseinkünfte wird in Berathung genommen.

Die Kommission schlagt in Rüksicht der abzuzie-
henden Schulden von der Grundsteuer folgende neue
Redaktion vor: „Diese Zeit über halt der Agent ein
geheimes Register offen, worin jeder Eigenthümer
die auf feinen liegenden Gütern unterpfänvlich Haff
tcnden Summen auffeichnen laßt, damit sie vom
Werth derselben abgerechnet werden können. Der
Eigenthumer muß diejenige Schuld, die er nach dem
iy. § des Auflagengesetzes abziehen kann, durch einen
Schein des Gläubigers beweisen, in welchem die
Grosse der Schuld selbst angegeben und die Erklärung
beigefügt ist, daß die Schuld verpfändet sey."

Kühn stimmt diesem Antrag bei, fodert aber
noch einen Beisaz, welchem zufolge diese von den
Capitaliste» eingegebnen Scheine, dem Obereinnehmer
übersandt werden sollen, damit daraus die Angaben
der Capitaliste» untersucht werden können. Fierz
glaubt, dieser Antrag der Kommission sey völlig wie
der gestrige, und begehrt also Abänderung desselben.
Zimmermann vertheidigt die Kommission, indem
nun die von ihr vorgeschlagne Redaktion ganz dem
Gesez über Auflagen gemäß ist. Custor findet den
Ty. § dos Abgabengesetzes selbst undeutlich, und glaubt
dadurch könnte die gröste Ungerechtigkeit für die ar-
wen Landbewohner bewirkt werden; daher will er
folgende Erklärung beifügen, daß alle zinsbezahlen-
den Schulden, von dem Guterwerth abgezogen werden
sollen, ehe derselbe versteuert wird. Koch bemerkt,
daß die Versammlung' durchaus nicht berechtigt ist an
dem Finanzsystem etwas abzuändern, weil die Kon-
siitution bestimmt, daß übeö Finanzsachen nur auf
den Antrag des Direktoriums hin, etwas festgesezt
werden soll, und wann wir also auch hierüber eine
Abänderung nach Custors Antrag träfen, so hätte
das Direktorium das Recht dieselbe gänzlich ausser
Acht zu lassen und nach dem unabgeänderten Aufla-
gengeftz zu handeln. Zudem würde Custors Antrag
auf einmal unsre im Auflagensystem bestimmte Grund-
steuer aufheben, denn wir wollten eine Grundsteuer,
und gestatteten nur die auf den Gütern haftenden,
also ihren Werth vermindernden Schulden, und
keineswegs alle übrigen Schulden von dem Gü-
terwerth abzuziehen, die diese Güter^ nichts ange-
hen: auch ist die anscheinende Begünstigung von
Custors Antrag für die Armuth nur eingebildet, denn
der wirklich arme Landmann ist immer genöthigt für
seine Schulden seine Güter zu verpfänden, und nur
der Begüterte, welcher Credit hat, bekommt auf
bloße Obligationen hin, Geld^zum Anleihen: endlich
würden wir durch diese Abänderung die Finanzen
stören und dadurch dem ganzen Staat die gröste Ge-
fahr bewirken, und in dem Finanzsystem ist die Ar-

muth ja beinahe überall vor Abgaben gesichert und
folglich stimmt er ganz für Annahme des Gutachtens.

Weber unterstüzt Kochs Antrag, und be-
merkt noch, daß in diesem Titel nur von der Grund-
steuer die Rede ist, und folglich auch nur Grundschul-
den abgezogen werden können, und daß die Abzie-
hung anderer Schulden bei der Vermögenssteuer ge-
schehen kann: er stimmt also ebenfalls zum Gutachten.

Desloes findet, man habe durch die Rükwett
sung an die Commission nicht viel gewonnen, allein
er begreift, daß die Kommission nichts anders thun
konnte, als dem nun für einmal unabänderlichen Auf-
lagensystem gemäß Händlern er will daber das
Gutachten annehmen, aber nicht bestimmen, wie die
Rechtmaßigkeit der Schuld bewiesen werden soll: er
verwirft endlich Kuhns vorgeschlagnen Beisaz.

Herzog v. Es. glaubt, wenn man gestern nicht
Vermögenssteuer mit Grundsteuer verwechselt hätte,
so hätte man die heutige Berathung ersparen können:
er fodert unbedingte Annahme des Gutachtens, wel-
ches ganz dem Auflagensystcm gemäß ist. Aker-
mann stimmt ebenfalls für das Gutachten, weil
durch Custors Antrag die Grundsteuer ganz verschwim
de und die Republik dadurch in Gefahr kom-
men könnte. Sch lumps glaubt Custor und Koch
haben beide recht und anderseits unrecht: denn Cu-
stors Bemerkungen find freilich richtig, aber nach
Kochs Bemerkung sind dieselben hier, wo nur
von der Beziehungsart, nicht von den Auflagen selbst

die Rede ist, ganz ausser ihrer Stelle: er stimmt
also zum Gutachten der Kommission.

Secretan giebt zu, daß einige Undcutlichkeit
vorhanden sey, weil der 19. § selbst unbestimmt ist:
da wir uns aber nur über die Beziehungsart, nicht
über die Auflage selbst zu berathen haben, so müssen

wir die Sache durch die Redaktion so sehr erleichtern
als möglich: die von Custor berührte Ungerechtigkeit
ist handgreiflich, denn der Capitalist kann alle Schul-
den abziehen, aber der Landmann nur die verpfan-
deken: ihm ist gleichgültig, ob durch eine vortheilhaste
Erklärung deS Gesetzes eine kleine Lücke im Finanz-
Wesen entstehe oder nicht, weil diese nicht auf dem

armen Landmann, sondern auf dem reichen Besitzer

wieder enthoben werden kann: auch ist es unrichttg-
daß der Arme immer seine Schulden versichern muffe.
Diese gewünschte vörtheilhafte Erklärung aber findet
er zum Theil im Vorschlag der Kommission, nur null

er die Redaktion dahin abändern, „daß die durch

das Aufiagengesez bestimmte Schulden von der

Grundsteuer abgezogen werden können. "
Bourgeois ist ganz einig mit Custor ur>d Se-

cretan über die Ungerechtigkeit des ly. § des Aufla-
gensystems; da er abwesend war als dasselbe ange-

nommen wurde, so will er nun weder für noch wider
dasselbe stimmen. Wyder ist Schlvmpfs Meinung,
weil der Schuldner feine auf bloße Obligattonen ent-
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lehnte Schulde» m verpfändete Schulden umändern
kann/ welches dem Gläubiger sehr lieb seyn wird.
Michel finde.t Custors Meinung gerecht und billig
und stimmt ihr daher bei. Custor bezeugt/ daß er
weder durch Koch noch durch Weber oder Schlumpf
auferbauet worden sey/ denn wenn der ly. § des
Auflagensystems nicht die Erklärung gestattet/die er ihr
zu geben wünscht/ so hält er ihn als wider die Kon-
stitution, und fodert daher Rükweisung an die Koni-
mission/ welche sich dann vom Direktorium oder in
einer geheimen Sitzung Auskunst verschaffen könne.
Trösch stimmt Wydern bei/ denkt aber/ die Schuld-
ncc werben lieber 2 vom 1000 zahlen als Hinterlagen
geben. Kilchmann stimmt Custorn ganz bei/ weil
die Siegelqelder noch zu hoch sind/ um nun auf
einmal die Obligationen in Verpfändungen ohne
grosse Kosten umandern zn können. Carmintran
ist Secretans Meinung/ und findet besonders um
schiklich/ daß diese Schulden doppelt dem Staat ver-
aufläget werde»/ denn diese Last fällt hauptsächlich
auf die guten Bürger in den Kantone»/ wo wenig
Verpfändungen in Uebung sind. Er glaubt das Geftz
habe nie verstehen können einen Unterschied unter den
verschiednen Schulden zu machen, weil es sonst dem
11. § der Konstitution zuwider wäre, und dieses nicht
seyn soll; er stimmt daher Custorn bei. Wild den
g er und Oesch stimmen Custorn bei; Bütler
hingegen ist Kochs Meinung. E!m linger will/
baß der handmann alles Land versieure/ aber das
bezahlte nach Markzahl von den Zinsen abwüschcn
könne/ wodurch dann der Staat vor Betrug gesichert
ist; daher winden und krümmen sich die Capitw
listen so sehr wider diese Einrichtung. Legier bit-
tet, daß man doch nicht so lang über etwas sich be-

rathe, worüber sezt nichts mehr zu andern ist; der
Kaufmann bezahlt ja auch nicht vom Vermögen, son-
dem vom Verkehr, und eine solche Abänderung, die
wir aber nicht machen dürfen, würde nur dem rei-
chen Bauer vortheiihaft seyn, denn der Arme muß
ja alles verpfänden. Das Gutachten wird ange
nommen.

Wyder fodert, daß zur Erleichterung der Um-
Änderung der einfachen Obligationen in verpfändete
Schuldbriefe, die Kommission über die Siegeltaxen in
8 Tagen Rapport mache. Anderwerth fodert Ta-
geöordnung, weil dieser Gegenstand in die Finanzen
eingreife. Zimmermann und Koch unterstützen
Wydern, weil jezt, da ein Finanzsystem vorhanden
ist, über die alten Beschwerden abgesprochen werden
kann. Wyder s Antrag wird angenommen.

§ 7- A k e r m a nn will die Schätzung nicht durch
den Eigenthumer der Häuser, sondern durch die Mu-
nizipslitaten laut dem Vorschlag des Direktoriums
machen la'en. Koch stimmt Akermann bei, weil
der gewissenhafte Eigenthümer sein Haus im vollsten
Werth anschlagen würde und also zu kurz käme, hin-

gegen durch einen dritten Schatzer ein allgemeiner
Mittelpreis ftstgeftzt wird. Carrard stimmt Acker-
mann gerne bei, bemerkt aber, daß deßwegen der
Antrag des Direktoriums doch nicht ganz angenom,
men werden könne ss Er will daher nur bestimmen,
daß die Munizipalitat schätzen soll. Kühn will die
Schätzung durch 2 von der Vcrwaltungskammer be«

stimmte Schatzer vornehmen lassen. Koch vereinigt
sich mit Kühn, weil er durch dessen Antrag mehr
Unparteilichkeit zu erhalten Host. Huber stimmt
Carrard bei. Schlumps fodert 3 Schätzer. Des-
loes uud Akermann stimmen Carrard bei, dessen
Antrag angenommen wird.

§ 8. Akermann glaubt, durch diesen Antrag
werde die ganze Einnahme zu sehr der Willkühr der
Weinschenken preiß gegeben: er wünscht, daß die
Weinschenken verpflichtet werden, wann sie Wein be-
ziehen, dieses anzuzeigen, damit der Agent wisse wie
viel Wein jeder bezieht, und dann durch die alle 3
Monat zu machende Untersuchung die Abgabe bestimmt
werden könne: endlich fodert er, daß nicht der Wein
allein, sondern alle Getränke dieser Auflage unter-
worsen werden. Thor in stimmt ganz Akermanns
Antrag bei. Koch ist gleicher Meinung^ und will
alle Getränke dieser Steuer unterwerfen: um Betrug
zu vermeiden hält er Ackermanns Antrag für zwek-
mäßig. Carrard erklärt, daß da im ganzen Aufla-
gensystem alle Angaben auf Treu und Glauben der
Bürger angenommen werden, die Kommission auch
hier diesem Grundsaz treu seyn zu müssen glaubte:
indessen fühlt er wohl, daß der Staat hierbei zu
kurz kommen könnte: Er schlagt daher vor, in so
fern die Versammlung von dem allgemeinen Grundsaz
abgehen will, den Gegenstand der Kommission zu-
rükzuweiftn. Schlumpf stimmt Carrard bei. La-
coste unterstüzt das Gutachten. Der § wird der
Kommission zurükgewiesen.

Das Direktorium zeigt in einer Bothschaft an,
daß es eine besoldete Wache aus dem Leman habe
auf Luzern kommen lassen, weil die fränkischen Trup-
pen auf andern Stellen ihre Bestimmung erhielten,
und diese -Wache von der lemanifchen Verwaltungs-
kammcr, als sie unabhängig war, auf 2 Jahre an»
geworben wurde, und also durch ihre Herbeirufung
die hiesige Nationalwache erspart werden kann.
Schlumpf fodert Verweisung dieser Bothschaft an
die Saalinspektorcn, welche die besondern Leibwache»
der Räthe anordnen sollen. Hub er stimmt Schlumpf
bei. Wyder will die Vothschaft dem Senat zu»
weisen. Er la cher und Sécréta» stimmen Wy-
dern bei, dessen Antrag angenommen wird.

Huber fodert Auftrag an die Saalinipektoren,
einen Entwurf über die Anordnung einer konstitutio»
nellen Wache vorzulegen. Kühn fodert Tagesord-
nung, welche angenommen wird.



Da der Senat den Beschluß über die volle Le^
gisimatwn des B. Ehrismann verwirft/ so fodert
Pecighe einfache Legilimation far diesen Bürger.
Thorin federt Verweisung an die Konimission. Sc
erctan fsdert Tagesordnung weil der Senat end
schlössen zu semi scheint diese Legitimstion nicht zu
gestatten. Kühn folgt Secrttan. Carrard will
noch einen Versuch wagen, und den Beschluß dem

Senat wieder zusenden, mit der Umänderung, dem
B. Ebnsmann die volle Legitimation zu gestatten,
statt denselben legitim zu erklaren. Dieser lezte An
trag wird angenommen.

Da der Senat den Beschluß über die Einrich
tung der anzulegenden Bibliothek für die Gesezgeder
verworfen bat, so fodert Hub er, daß dieser Be-
schluß dahin abgeändert werde, daß diese Anrrdnun
gen den Kommissarien der beiden Rathe statt der
Kommission des grossen Raths, übercragen werde
Esel?er fosit und fodert, daß morgens die Wahl
eines Bibliothekkcmmissars vorgenommen werde
Koch wldersezt sich Eschers Antrag und fsdert, daß
sich diejenigen Mitglieder, welche allenfalls diese

Stelle anzunehmen wünschten, im Bureau emscheei-
ben. H über fodert Tagesordnung über KochS Am
trag, welcher aber nut Hubers erstem Antrag ange
nommen wwd.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Konnte.

Grosser Rath, 20. December.
Vicepràsidcnt: Pellegrini.

Bomba cher erhalt für 14 Tag Urlaub.
Die Fortsetzung des Gutachtens über Beziehung

der Auflagen wird in Berathung genommen.
Die Commission schlagt in Rücksicht des ihr zu-

pückgewiesenen Titels über Beziehung der Wgabc von
Getränken, folgende neue Redaktion vor.

» Diejenigen, welche Wein, Bier oder Most aus-
schenken, sollen wenn sie von diesen Getränken in ihre
Keller einlegen, gehalten sein, es dem Agent ihrcs Orks
anzuzeigen, damit dieser das QuaukM derselben in ein
besonderes Buch eintragen könne. Sie sind ferner ge-
kalten, es dem Agent anzuzeigen, wenn sie von die-

sein Getränk im Großen und sammchaft verkaufen, so

wie dasjenige was sie davon in ihrer Haushaltung ver-
brauchen, wovon dann der Agent wieder in das glei-
che Buch das Nerzeichniß aufnimmt. Sie sind endlich

gehalten, alle 3 Monate dem Agenten anzugeben, wie
Kiel sie dergleichen Getränke ausgeschenkt haben, da-

mit er die gesezliche Abgabe davon alle 3 Monate be-

ziehen könne. Sollten bei dem Agenten wegen der

Angabt die ihm gemacht wird Zweifel obwalten, so

soll er berechtigt sein, den Keller selbst zu untersu-

chen. Diejenigen, welche Brantwesn und andere starke

Getränke im Detail verkaufen, sollen alle z Monat das
ausgeschenkte Quantum und dessen Verkaufpreis dem
Agenten anzeigen, damit dieser die gesezliche Abgabe
davon beziehen kann.

Anderwerth glaubt, in einem freyen Staat soll
man die Bürger nicht auf diese vorgeschlagne Art be-

wachen, sondern auf die Erklärung derselben trauen,
daher will er das Weknumgeld nur auf die Angabe der
Weinschenken hm beziehen. Kühn will den Wein,
den die Wirthe für eignen Hausgebrauch benutzen,
nicht vom Umgeld ausnehmen und durchaus nicht zu-
geben, daß der Agent ein Partikularhaus ohne Beisein
einer andern öffentlichen Gewalt untersuche, weil dieses

zum grösten Despotismus führen würde. Akermann
vertheidigt das Gutachten der Commission, weil be-

sonders bei dieser Abgabe die sorgfältigste Beziehung
nothwendig ist, und ohne diese Sorgfalt vielleicht die

Hälfte der Abgabe für den Staat verlohren gehen
würde. Wyder will, daß die Wirthe nur alle Jahre
einmahl ihr Umgeld bezahlen, und daß dieselben hoch-
stens alle Vierteljahre etwas aufRechmmg geben: end-

sich fodert er eine Bestimmung über den Fall wo der

Wirth selbst Agent fest Zim mer m a nn erklärt, daß
die Commission gestern ein Gutachten vorlegte, welches
mit dem übrigen Beziehungsentwurf in Harmonie stand,
und die Beziehung auf Treue und Glauben ankommen

lassen wollte, daß aber die Versammlung diesen Antrag
nicht sichernd genug für den Staat fand, und daher

von der Commission ein neues Gutachten begehrte: da

nun über alle Arten von Auflagen eine etwelche Nach-
suchung möglich ist, weil in den Kanzleyen die Kapi-
tasten der Kapitalisten, in den Kaufhäusern der Ver,
kehr der Handelsleute mehr und minder bekannt ist,
so darf wohl auch eine ähnliche Berichtigung bei dem

Weinausschenken statt haben: er nimmt daher das
Gutachten an, mit der einzigen Abänderung, daß keine

Keilenmkersuchung statthaben soll, weil diese Maaßre-
gel gewaltsam ist, und etwas niedriges an sich hat.

E rlacher stimmt Akermann bei, und will einzig,
daß die Kellerun.crsuchung nur auf Befehl der Ver-
waltungskammer geschehen könne, und daß die Wem-
schreiber, auch den schon im Keller liegenden Wem
angeben, und daß das Umgeld nur alle halbe Jahre be-

zogen werde.
^Bill et er glaubt, manmüße sich auf die Redlichkeit

des helvetischen Publikums verlassen, amd hält alle dleie

Maaßrcglen, welche vorgeschlagen worden seyen, fur un-

ausführbar, drückend und ungerecht und durchaus nicht
nach dem Geist einer neuen Republik, daher fodert er

Verwerfung dieses Gutachtens. D e sl 0 e s, verwirft
die Kellerbesuchung als tirannisch, sieht aber übrigens
das Gutachten für zwckmässig an, nur wünscht er, daß

das Umgeld nur alle halbe Jahre bezogen werde.

Thori», liebt die Kellcrinspektoren auch nicht, uno

will statt dessen bestimmen, daß jeder Wein der über



em Jahr im Keller-liegt, verumgeldet werden MÜÄ,^
und fobert Bestimmung für die Agenten, welche Wirthe
sind. Merz glaubt auch nicht, daß die Freiheit in
den neuen Auflagen bestehe, und stimmt Zimmermanns
Antrag bei. Herzog fürchtet, unsre leeren Finanzen
werden uns am Ende des Jahrs überzeugen, baß die
Beziehung der Auflagen zu leicht sei, da er aber auch
mich! gern drückende Maaßreglen festsetzen möchte, so

stimmt er Zimmermann bei. Carrard glaubt, die
Commission fei hinlänglich gerechtfertigt für ihren hem
tigen Vorschlag, durch denjenigen, welchen sie gestern

vorlegte: Die Kellerbesuchung will er nicht vertheiln-
gen und stimmt für deren Ausstreichung, dagegen aber
glaubt er, seyen die übrigen Maaßreglen der Com-
mission ganz zwekmäßig und keineswegs drückend oder
ungerecht, daher begehrt er Annahme derselben. Das
Gutachten wird mit Auslassung derKellervisitation durch
den Agenten, angenommen.

Jomini will, daß man bestimme, im Fall der
Agent selbst Wirth ist, soller die Anzeige seines Weins
an den -Municipalitatspräßdenten thun. H über be-
gehrt, daß dieser Fall der Commission zu näherer Un-
kersuchung übergeben werde, und will von ihr auch
noch einen Ankrag begehren, wie im Fall von höchst
wahrscheinlichem Betrug, gegen solche Wirthe versah-
ren werden soll. Aker mann stimmt ganz Hubern
bei, dessen Antrag angenommen wird.

§. 9- Escher fodert, daß man diesen Titel darinn
noch vervollständige, daß man bestimme die Handän-
derungsgebühre müsse zwei Monat nach Ausfertigung
des Akts entrichtet werden, durch den die Handan-
derung erwiesen wird.

H über stimmt Eschern bei, und will noch beise-
tzen, daß auch diejenigen, welche Erbschaftsinvcnta-
rien aufnehmen, die Akten darüber den Distriktsgericht-
schreibern einsenden sollen. Anderwerth will, daß
.alle hier bestimmten Anzeigen dem Agenten, nicht aber
den Distriktsgerichtschreibern übergeben werden.

Kilchmann stimmt ganz Anderwerth bei; auch
Desloes folgt diesem Antrag weil er dem Agent alle
Auflagen einzuziehen übergeben will. Carrard bezeugt,
daß die Commission durch das Auflagengesez selbst zu
diesem Ankrag gezwungen wurde, weil dieser bestimmt,
daß die Distriktsgerichtschreiber die Handänderungs-
sieuer beziehen sollen, und hierüber nichts mehr gean-
dert werden kann : in Rücksicht E sch er s Antrag glaubt,
er, habe das Auflagssistem schon dafür gesorgt indem
er bestimme, daß diese Gebühr bei der Einregistrierung
bezahlt werden müsse: Er stimmt also für das Gut-
achten mit Kuhns Zusaz. Custor stimmt Carrard
bei. K i l chm a nn beharret auf Anderwerths Meinung,
^omini stimmt zum Gutachten, und will einzig noch
demselben beifügen, daß die Gerichtschreiber dieses Geld
den Agenten alle z Monat einhändigen sotten. Carrard
beharret, und will einzig statt Jominis Antrag bestim-

men, daß die Gerichtschreiber dieses Geld alle 3 Mo-
nat dem Obereinnehmer einsenden müssen. Das Gut-
achten wird mit Kuhns und Carrards lezterem Zu-
satz angenommen. Die 6 folgenden Titel des ursprüng-
lichen Gutachtens (RepublikanerN. iZ.) werden un-
verändert angenommen.

§. 16. Jomini, will für die Besoldung der Ober-
einnehmer einzig bestimmen, daß dieselbe nicht über
150 Dublonen sieigen könne, weil er glaubt in klei-
nen Kantonen wäre eine Besoldung von 100 Dublonen
zu hoch. Carrard stimmt diesem Antrag bei. Nüce
folgt. Kühn will Jominis Vorschlag noch beifügen,
daß diese Besoldung im Verhältniß der Bevölkerung
der Kantone stehen soll. Desloes wiedersetzt sich

Kuhns Zusaz und stimmt Jomini bei. Koch folgt
Desloes, weil ein Kanton mit 34000 Seelen so viel
Auflage bezahlte als ein anderer der über loooso See-
len enthielt, und also die Besoldung dieser Oberein-
nehmer nach dem Verhältniß der Kantonsbevölkerung
ungerecht wäre. Jominis Antrag wird angenom-
men.

§. 17. Koch bemerkt, daß die Agenten eine sehr
wichtige Beamtung in der Republik auf sich haben,
und zugleich sehr beschäftigt sind: nun ist aber die
von der Commission vorgeschlagne Besoldung für die-
selben äusserst gering, da nun die Ausstellung von
Empfangscheincn wegen der eigenhändigen Einschrei-
bung in das Buch des Agenten, eigentlich überflüßig
ist, und doch den Agenten viel Arbeit verursachet, und
da endlich ein gewißer Antheil an den Straffgelder»
zur Sicherheit für die Beobachtung der Gesetze wich-
tig ist, so stimmt er zu dem ersten vom Direktorium
eingegebnen Gutachten. Billeter stimmt Kochs Be-
merkung über die Wichtigkeit und Arbeit der Agenten
bei, und will auch den Vorschlag des Direktoriums
jedoch mit Auslassung des Antheils an den Bußen,
annehmen. Herzog von Es., anerkennt die Wichtig-
keit der Agenten und die Nothwendigkeit ihrer Vesol-
düngen; allein dessen ungeachtet kann er dem Direkto-
rialgutachten nicht beistimmen, sondern stimmt für
das Comnnssionalgutachten. Wyder, anerkennt die
aufgestellten Schwierigkeiten, und trägt daher darauf
an, daß den Agenten s vom Hundert der Abgaben
ihrer Gemeinden, als Besoldung bestimmt werde. C u-
sior stimmt Wydern bei. Web er stimmsKochs erstem
Grundsätzen, nicht aber seinen vorgeschlagnen Mitteln
bei, und will für einmal zwei vom Hundert bestim-
meu und dann noch von der Besoldungscommission
ein Gutachten über die Besoldung der Agenten ab-
warten. Kühn glaubt, als Einnehmer habe der
Agent mit l p. C. genug und will noch bestimmen,
daß insofern Empfangscheine begehrt werden, die aber
wegen der eigenhändigen Einschreibung in das gehei-
me Buch des Agenten überflüssig sind, ein Batzen be-

zogen werden dürfe. Erlacher glaubt, es sey durchj



sus nothwendig, daß jeder Bezahlende einen Schein
beziehe, wegen einer möglichen Verunglückung des
Buchs des Agenten, wünscht aber Zurükweisung an
die Commission zu näherer Untersuchung dieses Ge-
genstandes. H über glaubt, es sch hier nur um Be-
soldung der Agenten als Untereinnchmer zu thun, und
folgt Erlachers Bemerkung über die Nothwendigkeit
der auszustellenden Empfangscheinet er wünscht daß
diese dem Agenten im Verhältniß der zu empfangen-
den Auflage bezahlt werden, fodert aber Rükweisung
des ganzen § an die Commission. Secretan stimmt
Hubern bei, wegen der Schwierigkeit, die grosse Men-
ge von Unterbeamten zu bezahlen; er widersezt sich

gänzlich dem Antrag, den Agenten einen besondern
Theil der Bussen zuzusprechen. Dieser K wird der
Commission zu näherer Untersuchung zugewiesen.

H über im Namen des Büreau trägt darauf an,
den französischen Dollmetscher, B. Sprüngli, sei-
ner besondern Fertigkeit und Fleisses wegen, für Doll-
metscher in beiden Sprachen anzunehmen. Herzog
v. E f. fodert daß die Wahl diesen Nachmittag vor-
genommen werde. Billeter begehrt daß Sprüngli
sogleich angenommen werde. Koch folgt Dilletcrn
und bemerkt, daß aber in Rüksicht der schriftlichen
Uebersetzungcn dem B. Sprüngli einige Erleichterung
verschaff werden müsse. Sprüngli wird sogleich
als Dollmetsch in beiden Sprachen eiumàthig ange-
nommen.

Carra rd im Namen einer Commission trägt
darauf an, das Direktorium einzuladen, derselben fol-
gende Fragen zu beantworten: i) Ob das Kloster
St. Gallen das Recht hatte, Güter zu verkaufen.
2) Konnte diese Veräußerung ohne Bekräftigung des
Abts gültig seyn und 3) begehrt die Commission Aus-
kunft über alle Umstände des im Anfang dieses Jahrs
vorgefallenen Verkaufs der Güter dieses Klosters.
Dieser Antrag der Commission wird angenommen.

Schlumpf im Namen der Saalinspcktoren trägt
darauf an, das Direktorium in einer Bothschaft zu
fragen, in welchem Verhältniß die vorhandenen Trup-
pen mit der Republik und den obersten Authoritäten
stehen, und ob dieselben nicht in die constitutionellen
Wachen der obersten Authoritäten umgeschaffen werden
könnten. Kühn findet diese Einladung überflüssig,
weil der grosse Rath immer noch in einem proviso«-
schen Saal sich befindet; er begehrt also einzig daß
die Saalinspektoren einen Entwurf machen, wie in
Zukunft diese Wachen organisirt werden können.

Schlumpf beharret auf seinem Antrag, weil der

Senat keinen provisorischen Saal hat und für die Po-
lizei der Bezirke der beiden Rathsversammlungen diese

Erörterung nothwendig ist. Koch bemerkt, daß uns
das Direktorium gestern schon das Verhältniß der vor-
handnen Truppen zur Republik anzeigte und daß über-
Haupt eine solche Einladung überflüssig ist; er will

daher einzig die Militärcommission beauftragen, einen
Entwurf über eine constitutionelle Wache vorzulegen.
Billeter stimmt ganz Schlumvf bei. Desloes
unterstüzt Koch. Wyder stimmt für Schlumpfs An-
trag, welcher angenommen wird.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Commits.

Nach mittagssi tzu n g.

Durch absolututes geheimes Stimmenmehr wird
Hecht zum Präsidenten und Preux zum Secretär
gewählt.

Vollziehuttgsdirektorium.
Das Vollziehmigsdirektm ium im Name» der

helvetischen einen und nntheilbarenRepnblik.
Zu Vollstreckung des Gesetzes vom 29. Weinmon.

über die Niederlassung und Verbürgerung der Frein-
den in Helvetieu; In Betrachtung, daß dieselbe einer
bestimmten und den Absichten des Gesetzes entspre-
chenden Vorschrift bedarf;

Auf die Berichterstattung des Ministers der innern
Angelegenheiten,

B esch li e ß t:
1) Jeder Fremde, der in Helvetieu entweder wirk-

lieh angesessen ist, oder in Zukunft sich niederzulassen
wünscht, soll dafür um die geftzmässige Erlaubniß
ansuchen.

2) Er wird zu dem Ende ein schriftliches Begeh-
ren an die Verwaltungskaknmer des Kantons, wo er
angesessen ist, oder anzusitzen denkt, gelangen lassen.

3) Dieses Begehren wird den Vornamen und Ge-
schlcchtsnameu, das Alter, die Heimath, den Beruf,
die Angabe der Familie, den bisherigen und zukünftig
gen Aufenthaltsort des Begehrenden, und wo es der
Fall seyn mag, seine bisherige Aufenthaltszeit in Hel-
vetien, bestimmt und deutlich ausgedrukt, enthalten,
und von dem Begehrenden unterzeichnet, so wie mit
dem Datum der Zeit und des Orts versehen seyn.

O Demselben wird der Begehrende seinen Hei-
matschein, so wie ein Aufführungszeugniß ven einer
öffentlichen Autorität seines bisherigen Aufenthaltsort
ausgestellt, beifügen.

s) Wenn der Begehrende wirklich liegende Gründe
in Helvetien besizt, so soll der Ort und der Umfang
derselben ebenfalls von ihm angeführt werden.

6) Die Verwaltungskammern werden die einge-
kommenen Begehren untersuchen, wenn ihnen an der
vorgeschriebenen Form «was abgehen sollte, dieselben
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